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•	Die Ärzte GmbH ab 1.Septem-
ber 2010

•	Kosten für Parkplatz sind kei-
ne zusätzlichen Werbungs-
kosten

•	Umfassender Tätigkeitsbe-
reich rechtfertigt keine Zwei-
tordination

•	Keine Werbungskosten bei 
ehrenamtlicher Tätigkeit

•	Zur Vorsteueraufteilung bei 
Ordinationen mit Hausapo-
theke

INHALT

Anfang Juli wurde noch kurz vor 
der parlamentarischen Sommer-
pause das Gesetz zur Ärzte-GmbH 
im Nationalrat beschlossen. Ziel ist 
es, einerseits die Spitalsambulan-
zen zu entlasten und andererseits 
bessere Öffnungszeiten für den 
Patienten anbieten zu können. Bis-
her war die Gründung einer GmbH 
nur für bestimmte Zwecke, wie z.B. 
eine GmbH für Labortätigkeiten, 
eine GmbH für Nebentätigkeiten 
(Kontaktlinsen-GmbH) oder eine 
GmbH für Investitionen (Ordi-
nations-Apparate) möglich. Eine 
reine Ordinations-GmbH als Au-
ßengesellschaft war bisher nicht 
berufsberechtigt. Das neue Gesetz 
ermöglicht nun genau dies und 

enthält folgende Eckpunkte:

»	An einer Ärzte-GmbH können sich 
maximal sechs aktive Ärzte als Ge-
sellschafter beteiligen. Jeder Ge-
sellschafter ist zur persönlichen 
Berufsausübung verpflichtet. Ein 
Zusammenschluss von Ärzten 
unterschiedlicher Fachrichtun-
gen ist möglich, wobei hier gera-
de im ländlichen Bereich für den 
Patienten Anfahrtszeiten verkürzt 
werden sollen. Ein gemischtes 
„Ärzte-Zentrum“ von Ärzten und 
Zahnärzten ist nicht möglich.

»	Die Begrenzung der Anstellung 
von Angehörigen anderer Ge-
sundheitsberufe beträgt fünf 
Angestellte pro Arzt. Eine Ärzte 

Die Ärzte-GmbH ab 1.September 2010
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GmbH kann demnach maximal 
30 Angestellte haben. Jedoch fal-
len bestimmte Berufsgruppen 
(z.B. Zahnärztliche Assistentin-
nen) nicht unter den Begriff eines 
„anderen Gesundheitsberufs“ 
und sind daher von dieser Ein-
schränkung zur Zeit ausgenom-
men.

»	Eine Übertragung von Gesell-
schaftsrechten ist nicht möglich.

»	Um einen Kassenvertrag zu be-
kommen, müssen flexiblere Öff-
nungszeiten angeboten und Fall-
pauschalen der Kassen akzeptiert 
werden, womit eine kosteninten-
sive, im Einzelfall eventuell me-
dizinisch unnötige Überweisung 
innerhalb einer Ärzte GmbH ver-
mieden werden soll.

»	Für die Ärzte-Zentren gelten in 
Zukunft dieselben Zulassungs-
bestimmungen wie für Ambu-
latorien. Diese Bedarfsprüfung 
wurde von der Ärztekammer 
stark kritisiert, da sie gegen das 
Recht der freien Berufsausübung 
verstoße. Diese Bedarfsprüfung 
resultiert aus einem EuGH-Urteil, 
demzufolge Ambulatorien, Grup-
penpraxen und in Zukunft auch 

Ärzte-GmbHs einer Gleichbe-
handlung unterliegen und sich so 
einheitlich einer Bedarfsprüfung 
unterziehen müssen. Die positive 
Bedarfsfeststellung erfolgt durch 
den Landeshauptmann bzw. die 
Landesregierung. Eine Bedarfs-
prüfung entfällt jedoch, wenn alle 
beteiligten Gesellschafter bereits 
einen Kassenvertrag besitzen.

»	Der allgemeine Grundsatz einer 
GmbH gilt auch für Ärzte - näm-
lich, dass Gesellschafter einer 
GmbH für Schulden der GmbH 
nicht persönlich haften. Dies mag 
auf den ersten Blick zu mehr Si-
cherheit für den Arzt führen, da 
der klagebereite Patient einen 
Vertrag mit der GmbH abschließt. 
Allerdings kann es leicht zu ei-
nem Haftungsdurchgriff auf den 
Gesellschafter kommen, nämlich 
dann, wenn die Gesellschaft im 
Verhältnis zu ihrem Geschäfts-
umfang „qualifiziert unterkapi-
talisiert“ ist. Auch aus diesem 
Grund sieht das neue Gesetz eine 
Mindestversicherungssumme für 
die Berufshaftpflichtversicherung 
vor, welche zwei Millionen € pro 
Versicherungsfall beträgt, wobei 
pro Jahr zumindest drei (für Grup-

Die Ärzte-GmbH ab 1.September 2010   (Fortsetzung von Seite 1)

penpraxen fünf) Schadensfälle  
abgedeckt werden müssen.

Steuerlich interessant ist natürlich 
die Gewinnbesteuerung der GmbH 
mit 25% auf Gesellschaftsebene, 
wobei dieser Vorteil vor allem bei 
Thesaurierung der Gewinne erzielt 
werden kann, da der Steuersatz 
deutlich unter dem Grenzsteu-
ersatz von 50% bei besserverdie-
nenden Ärzten liegt. Bei einer Aus-
schüttung im gleichen Jahr kommt 
es immerhin noch zu einem klei-
nen Vorteil, da der effektive Steu-
ersatz bei Ausschüttung 43,75% 
beträgt. Allerdings verursachen 
GmbH-Konstruktionen zusätzliche 
Kosten wie beispielsweise Grün-
dungs- bzw. Umgründungskosten, 
Kosten für doppelte Buchhaltung 
und Bilanzierung oder auch Kosten 
im Zusammenhang mit der Veröf-
fentlichung des Jahresabschlusses. 
Zusammengefasst ist festzuhal-
ten, dass die Gründung einer Ärz-
te-GmbH aufgrund der oben an-
geführten Punkt gut überlegt sein 
will und die Vorteilhaftigkeit nicht 
ausschließlich nach steuerlichen 
Gesichtspunkten zu beurteilen ist.

Die Kosten für die Anmietung 
eines Parkplatzes in der Nähe 
des Arbeitsplatzes können trotz 
ausschließlicher beruflicher Ver-
anlassung nicht als Werbungs-
kosten geltend gemacht werden. 
In der von dem UFS getroffenen 
Entscheidung (GZ RV/2526-W/09 
vom 19.1.2010) wurde ein Parkplatz 
in der Nähe von der 12 km vom 
Wohnort entfernten Arbeitsstät-
te angemietet und während der 

Arbeitszeit (unter der Woche) zur 
Abstellung des PKW verwendet. 
Die mit der Parkplatzmiete ver-
bundenen Kosten können nicht als 
Werbungskosten steuerlich ange-
setzt werden, da die Ausgaben für 
Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte bereits durch dem 
pauschalen Verkehrsabsetzbetrag 
abgegolten werden. Der Verkehrs-
absetzbetrag betrifft Fahrtkosten 
im Allgemeinen und deckt nicht 

nur Treibstoffkosten und Straßen-
gebühren ab, sondern alle mit der 
Fahrt zusammenhängenden Kos-
ten und somit auch Parkgebühren, 
Mietkosten für einen Parkplatz und 
Garagierungskosten. Die Kosten 
für einen PKW-Abstellplatz kön-
nen demnach nicht herausgelöst 
betrachtet und zusätzlich geltend 
gemacht werden.

Kosten für Parkplatz sind keine zusätzlichen Werbungskosten
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lichen Tätigkeit (Vereinsarzt, Kon-
takt bei Psychiatrieeinweisungen, 
Feststellung von Blutalkohol etc.) 
begründet.

Wirtschaftsgüter sind dem Be-
triebsvermögen zuzurechnen, 
wenn sie objektiv erkennbar zum 
unmittelbaren Einsatz im Betrieb 
bestimmt sind und ihm auch tat-
sächlich dienen. Bei der privaten 
und betrieblichen Nutzung eines 
Gebäudes ist eine Aufteilung vor-
zunehmen (z.B. nach der Kuba-
tur). Der VwGH hat – gestützt auf 
die Informationen aus früheren 
Betriebsbesichtigungen – fest-

Bei Räumlichkeiten, die betrieblich 
genutzt werden können, aber bei 
denen es nicht auszuschließen ist, 
dass stattdessen die private Nut-
zung überwiegt, legt die Finanz-
verwaltung eine natürliche Skepsis 
an den Tag, wenn es um die steuer-
liche Anerkennung der Ausgaben 
(z.B. in Form von Abschreibungen, 
Finanzierungskosten etc.) geht. 
Der VwGH (GZ 2005/15/0165 vom 
2.2.2010) hatte in diesem Zusam-
menhang mit einem praktischen 
Arzt zu tun, der im Obergeschoss 
seines Einfamilienhauses eine 
„Zweitordination“ eingerichtet 
hat und die Errichtungskosten des 
Einfamilienhauses anteilig steu-
erlich geltend machen wollte. 
Wenngleich manche Auffälligkei-
ten wie z.B. die räumliche Nähe 
zur Hauptordination und die An-
ordnung der Privaträume im Erd-
geschoß durch die Behinderung 
des Arztes erklärbar sind, so muss 
dennoch das sich insgesamt erge-
bende Bild auf eine tatsächliche 
(Zweit)Ordination und somit auf 
das Vorliegen von Betriebsver-
mögen schließen lassen. Die Not-
wendigkeit einer Zweitordination 
wurde mit der umfassenden ärzt-

Umfassender Tätigkeitsbereich rechtfertigt keine Zweitordination

gestellt, dass kein typisches Bild 
einer Ordination bei Inbetrieb-
nahme der Räumlichkeiten für 
betriebliche Zwecke vorlag und 
den nachträglich gesetzten Maß-
nahmen wie z.B. der Anschaffung 
von medizinisch-technischen Ge-
räten allenfalls Indizwirkung für 
die Absicht der Einrichtung der 
Zweitordination beizumessen ist. 
Steuerliche Konsequenzen wie 
die Geltendmachung von AfA, Fi-
nanzierungskosten oder (damals) 
eines Investitionsfreibetrags (IFB) 
waren demnach zu versagen.

Keine Werbungskosten bei ehrenamtlicher Tätigkeit

Menschen, die ehrenamtlich tätig 
sind, wenden oftmals nicht nur ein 
beträchtliches Ausmaß an Zeit da-
für auf. Nicht selten sind mit ihrem 
Engagement auch erhebliche Kos-
ten verbunden. Der UFS hat ent-
schieden (GZ RV/0070-K/08 vom 
26.1.2010), dass im Zusammen-
hang mit (zu keinen Einnahmen 
führenden) ehrenamtlichen Tä-
tigkeiten keine Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten steuerlich 

geltend gemacht werden können. 
Dies gilt auch dann wenn zwischen 
der ehrenamtlichen Tätigkeit und 
einer zu Einnahmen führenden 
beruflichen Tätigkeit ein gewisser 
Zusammenhang besteht.

Im konkreten Fall war ein Dienst-
nehmer des österreichischen Ro-
ten Kreuz neben und bereits vor 
seiner beruflichen Beschäftigung 
als Bereichsleiter für Rettungs- 



der Herstellung eines Gebäudes 
resultierten, schien dem VwGH 
eine flächenmäßige Aufteilung 
als grundsätzlich sachgerecht und 
durch das Gesetz gedeckt. Folglich 
wies er die Beschwerde ab. Die Auf-
teilung nach dem Umsatzschlüssel 
würde zu einem Ergebnis führen, 
welches mit der sachgerechten 
flächenmäßigen Aufteilung in er-
heblichem Widerspruch steht und 
somit einen ungerechtfertigten 
Steuervorteil begründen würde.
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Zur Vorsteueraufteilung bei Ordinationen mit Hausapotheke
Für Arztordinationen mit Hausapo-
theken gilt umsatzsteuerlich, dass 
der Verkauf von Medikamenten 
nicht als ärztliche Tätigkeit anzu-
sehen ist und somit umsatzsteu-
erpflichtig ist (10% Steuersatz). 
Die Befreiung aufgrund der Klein-
unternehmerregelung (Umsätze 
max. 30.000 €) findet regelmäßig 
keine Anwendung, da diesbezüg-
lich auch die (unecht) steuerbe-
freiten Umsätze der Ordination 
miteinbezogen werden müssen. 
Die Umsatzsteuer ist monatlich an 
das Finanzamt abzuführen, wobei 
die Vorsteuern aus dem Einkauf 
der Medikamente abgezogen wer-
den können. Ein Vorsteuerabzug 
steht auch für Einrichtungsgegen-
stände zu, die unmittelbar mit der 
Hausapotheke im Zusammenhang 
stehen (Kästen, Regale zur Me-
dikamentverwahrung). Bei Wirt-
schaftsgütern ohne exakte Zuor-
denbarkeit sind die Vorsteuern 
nach Maßgabe ihrer wirtschaft-
lich zutreffenden Zurechenbarkeit 
aufzuteilen. Anstelle der exakten 
Aufteilung kann der Unterneh-
mer aus Vereinfachungsgründen 
die Vorsteuern auch im Verhältnis 
der unecht befreiten Umsätze zu 
den übrigen Umsätzen aufteilen, 
sofern dies nicht zu einem unge-

rechtfertigten Steuervorteil führt.

Der VwGH hatte nun folgenden Fall 
zu entscheiden (GZ 2007/15/0289 
vom 23.2.2010): ein praktischer Arzt 
mit Hausapotheke errichtete ein 
Ordinationsgebäude und machte 
die Vorsteuern anteilig im Verhält-
nis des Umsatzschlüssels geltend. 
Daraus ergab sich ein Vorsteuerab-
zug von 50%. Die Betriebsprüfung 
ermittelte den Vorsteuerschlüssel 
flächenmäßig (direkte Apotheken-
fläche 4,1% und die Hälfte der Flä-
che des Empfangsraums) und kam 
zu einem umgerechneten Vorsteu-
erabzug von knapp 11,9%.
Der VwGH bestätigte nun, dass 
jede Aufteilungsmethode gewählt 
werden kann, welche im Einzelfall 
eine wirtschaftlich zutreffende Zu-
ordnung ermöglicht. Entscheidend 
sei ein möglichst sachgerechtes 
Ergebnis. Da im vorliegenden Fall 
die Vorsteuern ausschließlich aus 

und Krankentransporte auch als 
freiwilliger Mitarbeiter tätig, u.a. 
seit mehreren Jahren als Landes-
rettungskommandant und Lan-
deskatastrophenbeauftragter. Die 
geltend gemachten Kilometergel-
der bezogen sich auf Fahrten zu 
Verkehrsunfällen mit dem privaten 
PKW sowie auf den Besuch von 
Vorträgen und Veranstaltungen. 
Trotz einer gewissen Verknüpfung 

und schwierigen Abgrenzung 
zwischen beruflicher und ehren-
amtlicher Tätigkeit – es ist auch 
davon auszugehen, dass sich das 
mehrjährige ehrenamtliche En-
gagement positiv auf die spätere 
Anstellung beim Roten Kreuz aus-
gewirkt hat – können die Aufwen-
dungen, welche auch ausdrücklich 
im Zusammenhang mit der ehren-
amtlichen Tätigkeit genannt wer-

den, nicht steuerlich geltend ge-
macht werden. Für den UFS stellt 
die ehrenamtliche Tätigkeit keine 
Einkunftsquelle dar, sondern ledig-
lich eine Quelle von Aufwendun-
gen, weshalb auch eine Aufteilung 
im Schätzungswege nicht möglich 
ist.  

Keine Werbungskosten bei ehrenamtlicher Tätigkeit  (Fortsetzung von Seite 3)


